
Die notwendige fTberprüfung der Aussagen von Häftlings» ist 
noch su 2ögernd und rieht umfassend und schnall genug.
Dieser 51angol wird verstärkt durch ein zu häufigen Wechseln 
der Vorgänge unter den Vernohraera.

Gegenüber»toiXmigon, als ein wichtiges Mittel der Beweisführung 
werden zu wenig ausgenutet, ebenso andere Massnahmen wie 
Personenfoststellungcn, Zeugenvernehmungen und operative 
Srmittlurgen.
3s gibt Tälle, wo verdächtige Personen und solche, die ln 
Fahndung gestellt worden müssen, au spät oder gar nicht den 
entsprechenden opjra'rivon Abteilungen sowie der Abteilung XIX 
mitgetoilt werden* j
::ine besonder© Schwäch© besteht in der mangelnden Protokollierung 
der Auasftf.an der Beschuldigten.
Obwohl dlo Protokolle den Aussagen der Beschuldigten 8ntspr-?ch-'ni 
ist ihre Abfassung häufig zu abstrakt, mitunter phrasenhaft, 
so dass der Gindruok insbesondere bei den Gerichten entsteht, 
dass die Aussagen konstruiert sind.
£s mangelt noch an der folgerichtigen, logischen und ausführ
lichen Hiedorschrift der Aussagen der Häftlinge.

In dor letzten Zeit wurden in der Unter3uchujig»abtailung 
Massnahmen aur Erhöhung der Verantwortlichkeit der Mitarbeiter 
und einer besseren Organisation der Arbeit getroffen.
Zur Zeit gibt es noch Fülle ungonügonder Verantwortlichkeit 
und Entwicklung dor Initiative bei oinaelnen Mitarbeitern 
und Versuche, dla Verantwortlichkeit zu umgeben.

So werden »um Beispiel vor. Mitarbeitern und leitenden Funktionären 
Au38prachon mit den Vorg-j ne taten herbeigeftthrt, ohno dass sie 
salbst die Arbeit d\trclvlaeUt haben und Vorschläge nachen.

Für dio Bearbeitung von Un t ors <churr^ y orgängen bestehen Fristen, 
die in dor Hegel oingehalton werden. Anträge auf Verlängerung 
erfolgen meist nur denn, wenn der Charakter des Vorgar.gee


